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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1956

Norm

EO §7 Abs3 Eb

Rechtssatz

Aufhebung der Bestätigung der Vollstreckbarkeit auf Antrag des Sohnes, gegen den Exekution geführt wird, wenn sich

Klage, Titel und Exekution materiell gegen den Vater richten, der den gleichen Vornamen besitzt.
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